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Hinweise zu den Angaben über di€ energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Be.echnung des Energiebedadb unter Annahme von ständardisierten Randb€dingun-
gen oder durch die Au8wertung des Energlove.b.ruchs emiltelt werden. Als Bezugsnäche dient die energetische GeMudenutdläche nach dem
GEG, die sidr in der Regel von den allgerneinen \ilbhnfläcfr€nangab6n untersdEidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen übers.fllllgige Ver-
gleiche ennöglir:hen (Erläutenrngen - siehe S€ite 5) Teil des Energieausweises sind die irodemisierungsempEhlungen (Seite 4).

ü Der Eneeieausweis wurde auf der Grundlag€ von Bercchnungen des Energiebedaafa eßtellt (Energiebedarfsausweis). Die Etgebnisse sind
auf Seite 2 dargesteilt. Zusätsliche lnformationen zum Verbrauch sind freiwillig.

X Der Eneagieausweis wude auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbruuchs erstellt (Eneeieverbrauchsausweis). Die Ergeb
nisse sind aufSeite 3 dalgestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch }( Eigentomer ! Aussteller

: D€m Energieauswei§ sind zusätzliche lnfomationen zur energetrschen Qualjtet beigetugt (freiwillige Angabe)

l{inweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschließlich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben

bezeichneten Gebäudeleil. Der Energieäusweis ist lediglich clalii. gedacht, einen überschlägEen Vergleich von Gebäuden zu ennroglichen

Aussleller (mit Ansch.ifl und Berufsbezeichnuno)
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EN ERG I EAUSWEIS rürwohnsebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 

16. Oktober 2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Energiebedarf

Registdemummer: BW-2024-005312311 2
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Oas GEG lässtlllr die Berechnung d€ Energiebedarfs unteßchiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfallzu unterschiedlichen Ergebnissen führen
können. lnsbesondercwegensiandardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegeb€nen Werte keine Rückschlüsse auf den talsächlichen
Energieverbrauch Dieausgewiesenen Bedarfsweft ederskalasind spe-
zitische Werte nach dem GEG pro Ouadratmeter Gebärdenut läche
(AN), die im Allgemeinen größer ist als die l lohnfläche des Gebäu..
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Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in lmmobilienanzeigenl

Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien
ut2ung.m6ueö.D. En.rgl.n I ! turHeizung ! turwarwasE€r

Ü NuEuns zur E.tillluna d.? tt%-EE.Rogot gemäa § 7l Ab§aE I In
varbindung mlt A!..E 2 od.r ! GEG

. Ertullung cr6l 65%-EE-R8961 durch Paus.häle Lrtüllungsoplion6.-
nach § 7' ADs5tr 1,3,4 und 5 ,n Verbr.dung mi § 71b brs " GEG'

E Hausübeeab€rt tion (Wämenetz) (§ 71b)
! wämpumpo (§ 71 c)
C st.omdn€kheizurE (§ 71d)
C soradEmis.he Anlago (§ 71e)
E Hsizungsanlao€ Ar AadMs «lq wass€Gloffkoivate (§ 7119)
Ü Wämopump€n-Hybridh€izug (§ 71h)
D sobntEmie+lybridhaizuno (§ 71h)
E Oozenl.al., 6l.kirß.t16 WaltlMsöerenung (§ 71 AbsE 5)
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EN ERGIEAUSWEIS rürwohnsobäude
gemäß den §§ 79 ff. GebäudeenergiegeseE (GEG) vom 1 

16. Oktober 2023

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauch

Registriernummer: BW-2024-00531231 1 3

14,3 kg Co,-Aquivalent /(ma.)Treibh!usgasemissionan

Endeneigieverbrauch dles$ Gebäude!
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Die modellha( e.mittelten Vergleichswerte beziehen

sich auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und
\ /ar.nwasser durch Heizkessel im Gebäude bereilgestelll

Soll ein Energieverbralch eines mit Fem- oder Nahwärme

beheizten Gebäudes veelichen werden, isl zu beachten,

dess hier normaleMeise ein um 15 bis 30 % geringerer

Energieverbrauch ais bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

§ Edäutorungen zum Vefahren
E

! Oas Vertahen zu, ermft4un! de! Eneßiey€rbraudE ist durch das GEG voagegeben. Oi6 Uüe e der Skalä sird spezinsche livBrto pro QuadratrneFr
I GebäudqnuHäche (AJ naarr dem GEG, die im AlloerneirEn 916ß€r i§i als die WbhnfttdE de§ Gebäudes. D€a tatsächliche En6rlieveörauch eine§

I Gebäude8 ',veid{ insbesond€G i/vegen des \4rüerungseinflusses und alch ändernden Nutse erhaltcns vorn ang€g€b€ien Energiev€örauch ab
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EN ERG I EAUSWEIS rürwohnsebäude

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober 2023

Maßnahmen zur kostengünstigen verbesserung der Energieeffizienz sind Ü möglicn X nicht mÖglich

Nr.

n weitere Einlraige im Anhang

I\,,loden1isierungsempfehlungen fürdas Gebäude dienen lediglich der Infomation.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersalz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empiehlungen

sind erhältlicfi bei/unter

Gebäudeenergieberater (HWK), Werner Löhmann

Schauinslandstraße 11, 71154 Nrrhgen

I seh€ Fußnore 1 aln seite 1 des Energieausweises

Hot!6nrc$ Soiuare Ac, verbrauch.p6* 5.1 2

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Empfohlene iloderni6ierungsmagnahmen
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ENERGIEAUSWE!S
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1

Erläuterungen

Ano.be Gebäudeteil - S.lt. I
Bei \ rchngebärden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als \ bhnzwecken genuEt weden, ist die AGstellung cles Energie-
aßw€as€s geoEß § 79 Absats 2 Sats 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschränken, de. getrennt als Vlbhngebäude zu behandeln i§ (siehe im
Einzelnen § 1t)6 GEG). Oies wird im Energieausweis durch die Angab€
,Gebäudeleil' deutlich gemächt

Erneueöare Ene&lon - Salte I
Hi6l wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneueöare
Energien genutzt werden. Bei NeubauEn enthält Seite 2 (Angaben zur
NuEung erneueöare. Energien) dazu vreitere Angaben.

Eneltrlebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jähres-Primärenergiebedarf
und den Endeneagiebedarf dargestellt Oiese Anggb€n w€rden r6chne-
dsch ermittelt. Die angegebenen Vverie wedqn euf der Grundlage der
Bauuntedagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten,
definiertes NuEetuefialten, standardisierte lnnenteftperatur und innere
l /ärmegewinne usw.) berechnel. So lässt sich die energetische Qualitäl
des Gebäudes unabhän0ig vom Nu?erverhatten und von der V\bttedage
beurteilen. lnsbesondeE weoen dea standaßli§jerten Randbedingungen
erlaub€n die angegebenen We(e keine Rilckschlü8se auf den tatsächli-
chen Energieverbrauch.

Pfimlrenemiebedarf - Salte 2
Oer Primärenerqiebedarf bildet die Enerqieeftzienz des Gebäudes ab. Er
berücksiJ ilt neben der EnderErgie mihilfe von Pnmarenergielaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette' (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetäen Ene.gietäger (2.8. Heizö|, Gas,
Strom, emeueöare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalasiefi einen
gedngen Bedarf und damit eine hohe Ene.gieefflzienz sowie eine die
Ressour@n und die Umwelt schonende Energienutzung.

Eneroeüsche Oualitäl d.r Gebäudehälle -Seit 2
Angegeben ist der spezifsche, auf die wänrieübert'agende Ullfas-
sunosfläche bezogene Transmission§vämeverlust. Er besafi.eibt die
durchschnittliche energeli§che Qualität aller wämeübertragenden Um-
fa$ungsflächen (Außenwände, Decken, Fenstea etc.) eines Gebäude§.
Ein kleiner Wert signalisie( einen guten baulichen \Mrmeschutz. Außer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderunoen an den sommerlichen
WämeschuE (Schulz vor Überhitsung) eines Gebäudes.

End.neEiebcdarf - Solte 2
Der Endenergiebedaf gibt die nadr bchnis.hen Regeln berechnete, jähr-
lich benötigte Energiemenge für Heizung, Lilflung und Warmwasse6erei-
tung an. Er wird unler Strandardklima- und StiandardnuLongsbedingun'
gen errechnet und ist ein lndikalor lür die Energieeffzienzeines Gebäudea
und aeiner Anlagentechnik. Der Endenergieb6daaf is1 dje Energiemenge
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berücksichtjgung der Energieverluste zugefilhrt werden mus6,

dsmit die sbnclardisierte lnnentemperatur, der \ /brmwasseöedäd uM
die notwendige Lüflung sichergestellt werden können. Ein kleiner l/\hrt
signalisiert einen geangen gedarf und damit eine hohe Energieeffzienz.

.ler 65%-EE-Reoel - Selto 2
§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
lnbetdebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aüfgestellt werden,
grundsäElich zu mindestens 65 Prozent mit emeuerbarern Ene€ien betie-
b€n werden- Dae 65o/o-EE-Regel gilt ausdrüLcklich nur lilr neu eingebaute
oder autgestellte Heizungen uncl lltrerdies nach Maßgabe eanes Systems
von Übergangsregeln nach den §§ 7t ff. GEG. ln dem Feld 'Angaben zur
Nutrung erneuerbarer Energien" kann fürAnlagen, die den §§ 71 ff. GEG
bereils unteriallen, die Erfollung per Nachweis rm Einzelfall oder per pau-

' srehe r,enote r a,i §eite 1 des EnergiaMei$s

Hoitg.nltr sofr(arc Ac, ve''orauch.p.s s 1 2

für wohngebäude
16. OKober 2023

schaler Erfüllunggoption ausgewiesen weden. Für Bestandsänlagen, auf
die §§ 7l ff nicht anzuwenden sind oder lür die Übergangsregelungen
nach § 71 Absats E, 9 oder § 71i , § 71m GEG ode. sonstige Au6nahmen
gelbn, können die zur Wirmebereitstellung eing€§etslen emeuerbarcn
Ene.gietdlger aufgefuhrt und kana jew€ils d6r prozentuale Anteil an der
Wärmebereitsiellung des Gebaudes ausgewiesen werden.

5

Der Endenergieve6rauch wird für das Gebäude auf der Easis der Ab-
rechnungen von Heiz- unc, Warmwass€rkosten nach der Heazkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes
uncl nicht der eanzelnen Wbhneinheilen zugrunde gelegl. Der erfasste
Energieveörauch für die Heiarng wird anhand der konketen örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimalaktoren auf einen deulschlandwei-
ten Mittelwed umgerechnet. So führt b€ispielsweise ein hoher V6rbrauch
in einem einzelnen harten Wnier nicht zu einer schlechieren Beurleilung
des Gebäude§. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitätde9 Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner l /ert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künf,ig zu
eMarleflden Ve6rauch ist iedoch nicht dlöglach; insbe§ondere können
die Veörauchsdaten einzelner !1/ohneinheiten stark clafieaeren. weil sie
von derLage der Wbhßeinheiten im Gebäude, von clerjeweilagen NuEung
und dem individuellen Verhalten der Beu/ohner abhängen
lm Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag techne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfas§ung einbezogen. lm lnteresse
der Vergleichbarkeat wird bei dezentralen, in der Regei eiektrisch betrie-
benen l ärmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale
berücksicmigt Gleiches gill tur den Verb6uch von evenluell vodandenen
Anlagen zur Raumkohlung. Ob und inwieweit dje genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, isl der Tabeile ,Veörauchserfassung'
zu enlnehmen

PdmäreneroieverbEuch - Seite 3
Der Pdmärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude emi(elten
Endeneruieve6rauch hervor. We der Primärenergiebedarf wird er mithilfe
von Umrechnungsfaktoren emitelt. di€ die Vorkette der ie{eils einge.
setsten Energieträger berilcksichligen.

Taeibiausoasemlaalonen - Seile 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieveörauch v€r-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

mbhtanoaben tür lmmobalbnanzeio.n - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die micht, in lmmobilienanzeigen c,ie an § 87
AbsaE 1 GEG genannten Angaben zu mechen. Die datilr erforderlichen
Angaben sind dem Eneßieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisaat
der Seite 2 oder 3.

Veroleich6werte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endeneßieebene sind modellhafr ermittelte WeF
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fur grobe Vergleiche der t Grte die-
ses Gebziudes mit den Vergleach$xerleo anderer C,ebäude s€an. Es sind
gereiche angegeben, innerhalb dererungefähr die Werte liir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



1 E E R E C H N U N G S U N T E R L A G E N

zur Ausstellung eines Energieaugrveises auf Basis des Energieverbrauchs
gemäß Gebäudeenergiegesets (GEG)

-. . q9!1ci1i
Be.echnungsu'lErla9€1

übersicht Eingabedaten

Objekt

Gebäudetyp:
Straße:
PLzIOni
Gebäudeteil:
Nutzfläche:

Mehrfamilienhaus
Ga rtenstraße 2
7'l I 54 Nufringen

608,50 m'
Anzahl Wohneinheiien: 11

Energieverbrauch

Energieträger: Erdgas E

Einheit kwh Heizwert

Energieinhalt 1,00 kwh / kwh Hl

Klimakorreltur

basierond auf ortsgenauen Klimadaten des Deutschen WetErdienstes
Postleitzahl für Klimakorrekturdaten: 71 154

Ort:

Leerstände

- keine -

Abrechnungs-
beginn

Abrechnungs-
ende

Veörauch
kwh H, I xwtr

Heizung
kwh aÄ

Warmwasser
kwh I y.

01.01.2021 31j22021 39550 39550 27380 69,2 12170 30,8

01.01.2022 31.12.2022 29850 29850 '17680 59,2 12',170 40,8

01.01.2023 31.12.2023 34569 34569 22399 64,8 12170 35,2

Ergebnisse

Energieverbrauchskennwert

Abrechnungszeitraum: 01.01.2021 -31.12.2023
Kennwert; 59,7 kwh/(m'z a)

o-qÄ mr5ofrMeac 1"': '" ';rAnn&" 7F4 \ir"rge.


